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Ei n behõrdenbekannter strengglaubiger Moslem aus St. Margrethen soi l \ri er Monate h inter Gitter. Er h in dere sein e Kinder immer 
wieder an der Te.ilnahme a m Schulunterricht und an Schulanlãssen. Ende Monat steht der Familienvater vor Kreisgericht. · 

REGULA WEIK 

ST.GAII.l!E!Il. Der 40jahrige, streng
glãubige Bosnier erhitzt die 
Gemüter schon lãnger- j ene der 
Behi:irden wie jene der Offent
lichkeit. An seiner Haltung ãn
dert dies nichts. Er schickt die 
IGnder in die Schule und an 
Schulanlãsse - oder eben nicht. 
«Eigenmãchtig und vorsãtzlich», 
sagen die Behõrden. Er verhin
dere dann den Schulbesuch, 

, wenn dadurch «die religiõsen 
Pflichten von ihm und seinen 
IGndern» tangiert würden, sagt 
der Moslem. Er ist Vater von drei 
Ti:ichtern. und einem Sohn. So 
bleibt die ãlteste Tochter, heute 
14jahrig, dem ·Schwimmunter
richt fern - «aus Respekt vor 
Allah», sagte der Vater im Ge-

sprãch rnit unserer Zeitung (Aus
gabe vom 26. August 2015). Von 
einern Burldni will er nichts wis
sen. «Die Schamteile sind er-

. kennbar.» Sobald die weiblichen 
Formen unter der Kleidung er
kennbar werden, müsstén sich 
die Ti:ichterverhüllen. Eine zwei
te Tochter geht nicht ins Winter
lager, d er Sohn fehlt unentschul
digt beim Singspiel, nachdem er 
an allen Proben teilgenommen 
hatte. Schliesslich platzt der 
Schulgemeinde St. Maigrethen 
derKragen. 

Vi.er Mlllnate rmlbemngt 

Das Verschulden des Mannes 
wiege schwer, hãlt die Staats
anwaltschaft fest. Er verletze in 
«krasser Art und Weise» die Ffu
sorge- und Erziehungspflicht, 

die Eltern in der Schweiz gegen
uber ihren Kindern hãtten. Er 
rnissachte amtliche Verfügungen 
und verstosse gegen das lcanto
nale Volksschulgesetz. Ihr Fazit: 
«Die Verweigerungshaltung der 
Eltern sucht ihresgleichen.» 

So schickt die Staatsanwalt
schaft dem strengglãubigen Va
ter Ende Jahr einen Strafbefehl 
ins Haus: Vier Mona'te Freiheits
strafe unbedingt. Der Beschul
digte erhebt Einsprache, die 
Staatsanwaltschaft hãlt am Straf
befehl fest -.darum kommt es in 
knapp drei Wochen zur Verhand
lung vor Kreisgericht Rheintal. 
Es ist nicht die erste. 

«lOTnlbeeiimllrudct» von Vlllrstrafen 

Bereits vor gut einem Jahr 
hatte das Kreisgericht Rheintal 

den Beschuldigten und seine 
Ehefrau wegen derselben Anlda
gepunkte - mehrfache Verlet
zung der Ffusorge- und Erzie
hungspflicht, Ungehorsam ge
gen amtliche Verfügungen und 
mehrfache Widerhandlung ge
gen das kantonale Vollcsschul
gesetz- verurteilt. Das Verhalten 
de r Eltern ist seither unverãn
dert. 

Der BeschUldigte zeige sich 
von den bisherigen Verurteilun
gen «unbeeindruckt», hãlt denn 
auch di e Staatsanwaltschaft fest. 
Es lci:inne ihm «aufgrund der 
mangelnden Einsicht und der 
fortlaufenden Verweigerungs
haltung nur eine ungünstige 
Prognose» gestellt werden. Die 
Strafe sei daher zu vollziehen. 
Und zwar eine Freiheitsstrafe, 

da der Beschuldige lcaum über 
die finanziellen Mittel verfügen 
dürfte, um eine Geldstrafe zu be
zahlen. D er Mann hat sei t Jahren 
keine feste Stelle mehr, die Farni
lie lebt von der Sozialhilfe. 

Pmtagoniist iim Ko}pftudl.ílstreiit 

D er renitente Moslem hat vor 
Gericht aber auch schon recht 
belcommen. Die Schulgemeinde 
St. Margrethen hatte seiner iiltes
ten Tochter das Tragen des isla
mischen Kopftuchs im Unter
richt verboten. Ihr Va t er kãmpfte 
vehement und hartnãclcig dage-. 
gen- bis vor Bundesgericht. Und 
dort belcam er vergangenen De
zember recht. Ein Verbot sei rnit 
der Glaubens- und Gewissens
freiheit nicht vereinbar, befan
den die Lausanner Richter. 


